
Kann ich mich weigern, einen Jungen zu
unterrichten?
Beitrag von „alias“ vom 24. August 2017 13:35

Den Rettungswagen solltest du jedoch nur rufen, wenn WIRKLICH eine Gefahr für das Kind oder
für andere Kinder droht.
Falls die Krankenkasse der Eltern meint, der Einsatz sei unnötig gewesen, kann es sein, dass es
heißt: "Wer bestellt hat, zahlt."
Falls die Polizei die Rettung bestellt, hast du dieses Problem nicht.
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